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Betrieb:  MwSt.-Nummer:  

PEC-Adresse:  Steuernummer:  

Adresse, Ort:  Vermarktungsbetr.:  

Genossenschaft:  Mitgliedsnummer:  

Betriebsleiter:  Steuernummer:  
 
Der Unterfertigte stellt hiermit den Antrag zur Zertifizierung nach dem Nachhaltigkeitsstandard sustainapple (nachfolgend 
„sustainapple“). Mit der Unterzeichnung dieses Antrages akzeptiert der Unterfertigte folgende Bedingungen und 
verpflichtet sich gegenüber der Südtiroler Qualitätskontrolle (SQK), mit Sitz in I-39018 Terlan (BZ), Jakobistraße 1B, St.Nr. 
und MwSt. Nr.: 02258380217, zu deren Beachtung: 

1. Der Unterfertigte erklärt, vor der Anmeldung eine Schulung zu sustainapple besucht zu haben. 
2. Der Unterfertigte erklärt, dass sich seine Produktionsflächen und Betriebsstandorte innerhalb des im Regelwerk für den 

Nachhaltigkeitsstandard sustainapple (nachfolgend „Regelwerk“) zugelassenen Gebietes befinden und die Ernte an einen 
dem Südtiroler Apfelkonsortium angeschlossenen Vermarktungsbetrieb geliefert wird. Er verpflichtet sich, alle 
Apfelanlagen seines Betriebes, welche sich im zugelassenen Gebiet befinden, zur Zertifizierung anzumelden.  

3. Der Unterfertigte verpflichtet sich, seinen Betrieb gemäß dem geltenden Regelwerk zu führen und alle damit verbundenen 
Auflagen einzuhalten. Das Regelwerk ist auf der Website www.sustainapple.it veröffentlicht. Änderungen werden durch 
Veröffentlichung auf der Website bekannt gegeben. Das Südtiroler Apfelkonsortium bestimmt das Datum, mit welchem die 
Änderungen in Kraft treten, und legt einen angemessenen Zeitraum fest, innerhalb welchem sich die Betriebe an die neuen 
Vorschriften anpassen müssen. Mit der Unterzeichnung dieses Antrags bestätigt der Unterfertigte, das Regelwerk, die 
technischen und inhaltlichen Anforderungen sowie die Checkliste für sustainapple zu kennen und anzunehmen. 

4. Der Unterfertigte verpflichtet sich, den für die Zertifizierung vorgesehenen Beitrag gemäß dem jeweils gültigen Tarifplan 
der SQK zu entrichten, der über den Vermarktungsbetrieb eingehoben wird. Der jeweils gültige Tarifplan ist auf der 
Homepage der SQK unter www.sqk.it einsehbar. 

5. Der Unterfertigte ermächtigt die SQK, seine Betriebseinrichtungen, Geräte, Anlagen und Grundstücke im Rahmen der im 
Regelwerk vorgesehenen Kontrollen und Zertifizierungstätigkeiten jederzeit zu inspizieren. Der Unterfertigte verpflichtet 
sich, den Technikern der SQK alle angeforderten Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen. 

6. Der Unterfertigte akzeptiert, dass bei einem Verstoß gegen das Regelwerk oder bei Verweigerung der vorgesehenen 
Kontrollen keine sustainapple-Zertifizierung erfolgt bzw. eine bestehende sustainapple-Zertifizierung ausgesetzt oder 
entzogen wird. 

7. Die SQK führt ihre Kontroll- und Überwachungstätigkeit gemäß den Bestimmungen des Regelwerks durch.  
8. Gemäß den Bestimmungen in Kapitel 4.5. „Reklamationen und Rekurse“ des Regelwerks und der dort vorgesehenen 

Rekursmöglichkeit wird jeder Streitfall im Zusammenhang mit der Zertifizierungs- oder Kontrolltätigkeit der SQK durch das 
Rekurskomitee der SQK gemäß der geltenden Geschäftsordnung entschieden. Die Entscheidung ist unanfechtbar.  

9. Der Unterfertigte verpflichtet sich, seine personenbezogenen (z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten, Steuer- und 
Mehrwertsteuernummer, Betriebsleiter usw.) und anbaubezogenen Daten (z.B. Flächen, angebaute Sorten und 
Unterlagen, Art der Bewässerung, Ausstattung mit Hagelnetz, Erntefenster und deren Einhaltung usw.) aktuell zu halten. 
Er erklärt sich damit einverstanden, dass die genannten Daten von der SQK, dem Südtiroler Apfelkonsortium, dem 
jeweiligen Vermarktungsbetrieb und der Obstgenossenschaft ausschließlich zum Zweck der Durchführung, Verwaltung 
und Kontrolle der sustainapple-Zertifizierung verarbeitet und ausgetauscht werden. Betriebswirtschaftliche Daten wie z.B. 
Erlöse oder Sortierergebnisse werden nicht übermittelt. 

Ort, Datum:      Unterschrift: 

___________________     _____________________________ 
 
Der Unterfertigte erklärt im Sinne und für die Wirkungen der Art. 1341 und 1342 ZGB, die folgenden Bestimmungen des 
vorstehenden Teilnahmeantrages ausdrücklich anzunehmen: Punkt 3 (Kenntnis und Annahme des Regelwerks), Punkt 5 
(Ermächtigung zum freien Zugang zum Betrieb zugunsten der SQK), Punkt 6 (Nicht-Erteilung bzw. Entzug der Zertifizierung 
bei Regelverstößen) und Punkt 8 (Rekursmöglichkeit). 
 
Ort, Datum:      Unterschrift: 

___________________     _____________________________ 


